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VD-597/328-2020  Fassung vom 19. Mai 2020 

E n t wu r f  

Gesetz vom ……..., mit dem das Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz geändert wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 3/2008, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. 
Nr. 138/2019, wird wie folgt geändert: 

1. Die Abs. 4 und 5 des § 2 haben zu lauten: 

„(4) Sonstige Abfälle sind alle diesem Gesetz unterliegenden Abfälle mit Ausnahme der 
Siedlungsabfälle wie betriebliche Produktionsabfälle, insbesondere aus Nahrungs-, Genuss- und 
Futtermittelverarbeitungsbetrieben, Abfälle aus dem Bauwesen, aus der Land- und Forstwirtschaft, der 
Fischerei oder aus der Straßenerhaltung, Sandfanginhalte, Rückstände aus der Kanalreinigung, 
Straßenkehricht oder Altreifen. 

(5) Biologisch verwertbare Abfälle (Bioabfälle) sind biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, 
Nahrungsmittel- und Küchenabfälle aus Haushalten, Büros, Gaststätten, Großhandel, Kantinen, 
Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus 
Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben.“ 

2. Im § 21a hat die Z 2 zu lauten: 

 „2. Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien, ABl. 2008 Nr. L 312, S. 3, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, ABl. 2018 Nr. L 150, S. 93.“ 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 


